Schülervereinbarung
Zwischen dem Land Niedersachsen
vertreten durch
die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover,
,

<< Straße >> << Nr. >>, << PLZ >> << Ort >>
und  FORMDROPDOWN 

	<< Name >>
	<< Vorname >>
	<< Geburtsdatum >>

	Name
	Vorname
	Geburtsdatum

	<< Straße >> << Nr. >>
	<< PLZ >>
	<< Ort >>

	Strasse
	Postleitzahl 
	Wohnort


(im Folgenden der Schüler genannt)

wird folgende Vereinbarung getroffen:
§ 1 Beginn der Tätigkeit
Der Schüler wird vom       bis zum       beschäftigt.
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz findet Anwendung.
§ 2 Probezeit / Kündigungsfristen
Die Probezeit entfällt.

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der in § 1 vereinbarten Frist. Es kann auch jederzeit unter Einhaltung einer Frist gemäß § 622 Abs. 1 und 2 BGB gekündigt werden.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) bleibt unberührt.

§ 3 Arbeitszeit
Die Beschäftigungszeit beträgt       Stunden pro Woche, maximal 2 Stunden täglich und richtet sich nach den betrieblichen Vorgaben  FORMDROPDOWN 
 << Institut / Einrichtung >> sowie den gesetzlichen Bestimmungen.
§ 4 Vergütung
Der Schüler erhält eine Vergütung von €6,80 je Stunde. Anspruch auf weitere finanzielle Leistungen besteht nicht.
§ 5 Urlaub
Der Urlaubsanspruch beträgt bei Vollzeitbeschäftigung an 5 Arbeitstagen pro Woche 20 Arbeitstage pro Kalenderjahr. Der anteilige Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers beträgt demnach       Arbeitstage. (1,66 Tage pro Beschäftigungsmonat)

§ 6 Verhinderung
Im Falle einer krankheitsbedingten oder aus sonstigen Gründen veranlassten Verhinderung hat der Schüler  FORMDROPDOWN 
 unverzüglich zu informieren. Bei Verhinderung infolge von Erkrankung ist  FORMDROPDOWN 
 innerhalb von drei Tagen ab dem Beginn der Verhinderung eine ärztliche Bescheinigung über die voraussichtliche Dauer der Verhinderung vorzulegen.
§ 7 Der Schüler ist verpflichtet

· Den Anordnungen des Betreuers und der von diesem beauftragten Personen nachzukommen.

· Die Unfallverhütungsvorschriften und die bei der Universität gültigen Ordnungen einzuhalten.

· Die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit zugänglichen Geräte, Arbeitsmittel und sonstigen Gegenstände sorgfältig zu behandeln.
§ 8 Verschwiegenheitspflicht
Der Schüler hat das volle Vertrauen des Arbeitgebers. Er wird über alle zur Kenntnis gelangten geschäftlichen Angelegenheiten strengstes Stillschweigen dritten Personen gegenüber wahren, denen er nicht aufgrund des Zusammenwirkens im betrieblichen Interesse zur Mitteilung verpflichtet ist. Die Vertrauenssicherung gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses.

Der Schüler darf Werkzeuge, Materialien und Schriftstücke nur dann an sich nehmen oder von Ihnen Abschriften oder Ablichtungen fertigen und mit nach Hause nehmen oder anderen Einsicht gewähren, wenn er die Erlaubnis der geschäftsführenden Leitung  FORMDROPDOWN 
 << Institut / Einrichtung >> dazu in jedem Einzelfall besonders eingeholt hat. Bei seinem Ausscheiden wird er alle überlassenen Unterlagen unaufgefordert zurückgeben.
§ 9 Sonstige Bestimmungen

Versicherungs- und haushaltsrechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Schüler oder einer anderen Stelle beinhaltet dieser Vertrag nicht. Der Schüler hat sich selbst gegen Krankheit zu versichern.  Vor Beginn der Tätigkeit sind entsprechende Nachweise zu erbringen.

§ 10 Schlussbestimmungen 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der zu ihrer Rechtwirksamkeit der Schriftform. Diese Formvorschrift kann weder mündlich noch schriftlich aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen dadurch nicht berührt.
Hannover, den 

     

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

vertreten durch  FORMDROPDOWN 
 << Institut / Einrichtung >>
Im Auftrag
	
	
	

	Institutsleiter oder Vertreter
	
	Schüler

	
	
	

	1. Erziehungsberechtigter
	
	2. Erziehungsberechtigter



 


